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Sachverständigenorganisationen nach § 18 VAwS; 
Niederschrift des Erfahrungsaustausches SVO - LfU vom 17.09.2013 

 

1 Begrüßung  

Herr Wagner, LfU, begrüßt die anwesenden Leiter und Mitglieder der Sachverständi-
genorganisationen nach §18 VAwS, Frau Lafuente, Herrn Lönz und Herrn Mayer 
vom StMUG (aktuell nach Umressortierung: StMUV) sowie Herrn Heinle als Vertreter 
der Fachkundigen Stellen für Wasserwirtschaft und bedankt sich bei Herrn Kreiller für 
die Organisation des Vortragsraumes der Firma Wacker.  

Des Weiteren wird Herr Helmuth Müller vorgestellt, welcher zukünftig die SVO-
Zulassungen/Verlängerungen sowie die Jahresberichte beim LfU bearbeiten wird.  

 

2 Vorstellung Fa. Wacker  

Herr Kreiller, Wacker, begrüßt als Hausherr die Anwesenden und stellt kurz sich und 
anschließend seinen Arbeitgeber vor. WACKER ist ein global operierender Chemie-
konzern mit rund 16.300 Beschäftigten und einem Jahresumsatz von rund 
4,63 Mrd. € (2012). Global vernetzt über fünf Geschäftsbereiche werden derzeit 
weltweit 24 Produktionsstandorte betrieben. Mit Tochtergesellschaften und Ver-
triebsbüros in 29 Ländern ist WACKER in Amerika, Asien, Australien und Europa 
vertreten. Die Produkte der Fa. Wacker werden überwiegend nicht an den Endver-
braucher verkauft, sondern sind in vielen alltäglichen Waren enthalten, darunter so 
unterschiedliche wie Kaugummi, Klebstoffe, Farben oder Prozessoren. Der größte 
Produktionsstandort ist in Burghausen. Dort sind ca. 10.000 Mitarbeiter beschäftigt. 
Herr Kreiller verweist auf die schwierige Verkehrsanbindung insbesondere bei der 
Rohstoffanlieferung für das gesamte südostbayerische Chemiedreieck (acht Standor-
te mit 25 Unternehmen) hin. Über Pipelines erhält Wacker ca. 0,26 Mio. t, über die 
Schiene 0,71 Mio. t, über die Straße dagegen 0,89 Mio. t Rohstoffe im Jahr.  

 

3 Sachstandsbericht zur AwSV  

Die Ressortabstimmung der AwSV ist abgeschlossen und die Notifizierung bei der 
EU-Kommission eingeleitet. Die Stillhaltefrist endete am 28.10.2013. Als nächstes 
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kommt die AwSV in den Bundesrat. Dafür ist ein Beschluss der Bundesregierung notwendig. 
Mit der Veröffentlichung kann frühestens im ersten Quartal 2014 gerechnet werden.  

Alle Informationen sind auf der Homepage des BMU zu finden (www.bmu.de, Suchbegriff 
„awsv“).  

Frau Lafuente, StMUG, hat einige für die SVO wichtige Änderungen zusammengefasst (siehe 
Anlage 2). 

In der Diskussion drücken einige Anwesende ihr Bedauern über die im aktuellen AwSV-Entwurf 
nicht mehr generell vorgesehenen Prüfungen für bestehende Heizölverbraucheranlagen der 
Gefährdungsstufe B außerhalb von Überschwemmungs- und Schutzgebieten aus. Für diese 
Anlagen gelten gemäß § 69 AwSV-Entwurf die landesrechtlichen Vorschriften weiter, solange 
und soweit keine andere behördliche Festlegung getroffen wird. 

 

4 Informationen des LfU 

4.1 Auswertung Jahresberichte (Statistik, fachlich)  

Herr Müller, LfU, stellt die Statistik für das Jahr 2012 über die eingegangenen Jahresberichte 
der SVO mit den Prüfungen in Bayern vor. Von den insgesamt 24 Organisationen, welche Jah-
resberichte vorgelegt haben, sind von drei SVO insgesamt 66 % der Prüfungen durchgeführt 
worden, weitere fünf SVO haben insgesamt 25 % der Prüfungen durchgeführt, so dass die rest-
lichen 9 % der Prüfungen sich auf die verbleibenden 16 SVO verteilen.  

Erfreulicherweise wiesen in 2012 68 % der Anlagen keine Mängel auf, nur 24 % hatten geringe 
Mängel und 8 % waren mit erheblichen Mängeln dabei, gefährliche Mängel sind weit unter 1 %. 

Die Anzahl der Prüfungen unterliegt einem gewissen Rhythmus, so dass alle 5 Jahre ein Maxi-
mum an Prüfungen festzustellen ist. Insgesamt ist die Tendenz jedoch abnehmend. Eine plau-
sible Erklärung dafür konnte auch von den Teilnehmern nicht gefunden werden.  

 

4.2 Bericht über Anerkennung und Aufsicht der SVO  

Herr Wagner, LfU, listet die häufigsten Ordnungs- und technischen Mängel auf (vgl. Anlage 3). 
Während die Ordnungsmängel Jahr für Jahr überwiegend dieselben sind, sind bei den techni-
schen Mängeln drei aufgefallen, die in der Vergangenheit nicht genannt worden waren. Herr 
Wagner begrüßt die Aufmerksamkeit der SV, die bei einem relativ neuen Prüfbereich wie den 
Erdwärmeanlagen die Anforderungen der Nr. 1.2 Anhang 1 VAwS verinnerlicht haben und das 
Fehlen einer Leckageüberwachung im Wärmeträgerkreislauf bemängeln.  

Auf Nachfrage berichtet Herr Homèr, dass die Schädigung von Öltanks durch UV-Strahlung an 
Verfärbungen, Verformungen und Versprödung erkennbar sei.  

Der Mangel „falsche Verrohrung“ betrifft nicht fehlerhafte Anschlüsse der Behälter, sondern den 
fehlenden Dehnungsausgleich in der Füllleitung. 

Zu den Anregungen der SVO führt Herr Wagner aus, dass in Bayern das Biogashandbuch 
(Kap. 2.2.4) sogar als technische Regel gemäß § 5 VAwS eingeführt ist. Darin wird auch auf die 
Pflicht des Betreibers verwiesen, rechtzeitig vor Baubeginn den Prüfauftrag zu erteilen und der 
KVB den Sachverständigen zu benennen.  

Da es sich bei den Gärsubstraten meist um landwirtschaftliche Stoffe oder Abfälle handelt, ist 
nach VwVwS eine Einstufung in WGK entweder nicht vorgesehen oder wegen der wechselnden 
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Zusammensetzung schwierig. Die AwSV deklariert JGS und vergleichbare in der Landwirtschaft 
anfallende Stoffe als „allgemein wassergefährdend“ und formuliert die Anforderungen an land-
wirtschaftliche Biogasanlagen unabhängig von WGK und Gefährdungsstufe. Andere als land-
wirtschaftliche Biogasanlagen werden wie „normale“ Anlagen zum Umgang mit wassergefähr-
denden Stoffen behandelt. Damit unterliegen die dort verwendeten Substrate grundsätzlich der 
Einstufungspflicht. 

Zur Prüf- und Fachbetriebspflicht von Heizölverbraucheranlagen kann auf den Beitrag zu TOP 3 
verwiesen werden. 

Die Anregung zu mehr Eignungsfeststellungen hängt damit zusammen, dass oft bauaufsichtlich 
zugelassene Anlagenteile außerhalb des Anwendungsbereichs der Zulassung verwendet wer-
den. Dafür ist formal eine Eignungsfeststellung notwendig. Dieses Erfordernis wird auch nach 
Inkrafttreten der AwSV weiter bestehen, da dort nur für Anlagen, nicht jedoch für Anlagenteile, 
die Möglichkeit vorgesehen ist, anstelle einer Eignungsfeststellung ein Sachverständigengut-
achten vorzulegen. 

 

5 „Löschwasserrückhalterichtlinie und die neue Leitlinie VDS 2557, was ändert sich 
jetzt?“  

Herr Wurm, Wacker, stellt die neue Leitlinie der Versicherungswirtschaft vor und berichtet über 
die Löschwasserrückhaltemaßnahmen bei Wacker in Burghausen (vgl. Anlage 4). Die Leitlinie 
steht unter http://vds.de/de/quick-links/vds-richtlinien/ zum kostenlosen Downloadbereit. 

 

6 Berichte von Fachgremien und vom Koordinierungskreis der SVO 

6.1 KOK 

Herr Homèr berichtet, dass es zukünftig einen gemeinsamen Erfahrungsaustausch der SVO 
und der GüG zur Fachbetriebsüberwachung geben soll.  

Eine Liste aller Fachbetriebe wird angestrebt, evtl. soll das bei IWO realisiert werden.  

 

6.2 TRwS 779  

Herr Dr. von Dincklage berichtet über die Themen, deren sich die Arbeitsgruppe derzeit an-
nimmt. Die aktuelle Ausgabe der TRwS fasst lediglich die damals vorhandenen Regelungen 
zusammen. Für die Überarbeitung versucht die Arbeitsgruppe generell, unbestimmte Sachver-
halte aus der AwSV zu konkretisieren, z.B. den Begriff der wesentlichen Änderung. Darüber 
hinaus werden z.B. Anforderungen an das Laden und Löschen von Schiffen, an den Umgang 
mit Gasen, an das Abfüllen und Umschlagen, an den Fachplaner erarbeitet. 

 

6.3 TRwS 780 

Herr Faul teilt mit, dass Teil 1 (oberirdische metallene Rohrleitungen) fast fertig ist, der Gelb-
druck mit der AwSV erscheinen soll. Ein Diskussionsthema ist noch die Forderung des DIBt, die 
Beständigkeit nur nach DIN 6601 zu beurteilen, auch bei bestehenden Rohrleitungen. Die Ar-
beiten an Teil 2 sollen im Winter begonnen werden. 
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6.4 TRwS 781 

Herr Dr. Haesner kündigt den Gelbdruck für den Herbst 2014 an. Die neue TRwS 781 wird auch 
die bisherigen Teile 2 und 3 (Harnstofflösungen und ethanolhaltige Kraftstoffe) mit umfassen. In 
der TRwS wird u.a. festgestellt, dass bis zu einem Anteil von 10 % Alkohol die herkömmlichen 
Leichtflüssigkeitsabscheider noch verwendet werden dürfen. Aufgrund der an Tankstellen zu-
nehmend abgefüllten nicht abscheidbaren Flüssigkeiten beschreibt die TRwS auch die Alterna-
tive einer abscheiderlosen Tankstelle. Weiterhin legt die TRwS fest, dass der Abscheider als 
Rückhalteeinrichtung Teil der VAwS-Anlage ist. 

 

6.5 TRwS 786 

Herr Dr. Haesner kündigt den Gelbdruck an. Die TRwS wird sich zu Estrich als Dichtfläche und 
zu Dichtflächen beim intermodalen Verkehr äußern. 

 

6.6 TRwS 791 

Herr Homèr berichtet, dass Teil 1 fertig ist und als Weißdruck erscheinen kann, wenn die end-
gültige Fassung der AwSV vorliegt. Für Teil 2 werden weniger Einsprüche erwartet; der Gelb-
druck kann voraussichtlich mit dem Inkrafttreten der AwSV herausgegeben werden. 

 

6.7 TRwS 792 

Herr Dr. Pohl erläutert, dass durch die Streichung von Anlage 7 AwSV die JGS-Anlagen wieder 
dem Landesrecht unterworfen sind. Etliche Anknüpfungspunkte der TRwS an die AwSV sind 
damit hinfällig geworden. Die Arbeitsgruppe versucht dennoch, technische Lösungen anzubie-
ten. Der Gelbdruck soll zeitnah zur AwSV veröffentlicht werden. 

 

6.8 TRwS 793 

Herr Dr. Pohl berichtet, dass eine gemeinsame Sitzung der Arbeitsgruppen zu den TRwS 
792/793 stattgefunden hat. Dort wurden die Anforderungen an Anlagen(teile) abgestimmt, die 
sowohl in Biogas- als auch in JGS-Anlagen vorhanden sind, insbesondere Fahrsilos. 

 

6.9 DIBt-SVA 65 

In einigen wenigen bauaufsichtlichen Zulassungen von Heizöllagerbehältern mit integrierter 
Auffangvorrichtung sind Quellstäbe als Leckagesonden vorgesehen. Der Bund-Länder-
Arbeitskreis Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (BLAK-UmwS) hat auf Nachfrage des 
Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt), vorgetragen von Herrn Wagner, beschlossen, dass 
derartige Sicherheitseinrichtungen, die nicht wiederkehrend auf Funktion geprüft werden kön-
nen, vom DIBt nicht mehr in Zulassungen aufgenommen werden sollen. Das DIBt wird dies den 
Herstellern mitteilen und nach Ablauf der bestehenden Zulassungen die Verwendung von Le-
ckagesonden mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung fordern. 

 



-   - 

 

5 

7 Sonstiges 

7.1 Prüfung in ÜSG 

Frau Lafuente gibt in ihrem Beitrag einen Überblick über die Rechtslage und erläutert die aktu-
ellen Maßnahmen des StMUV im Nachgang zum Juni-Hochwasser sowie etwaige Konsequen-
zen für die SVO (vgl. Anlage 5). Infolge behördlicher Anschreiben an die Betreiber sind ver-
mehrt Prüfaufträge für die SVO zu erwarten. Sollten die Kreisverwaltungsbehörden die Rege-
lungsmöglichkeiten in Überschwemmungsgebietsverordnungen stärker ausschöpfen, müssen 
die SVO den Vorrang der Überschwemmungsgebietsverordnung gegenüber der VAwS mehr im 
Blick haben. Erläutert wird zudem der Anwendungsbereich des § 25 VAwS, dessen Bestands-
schutzregelung im Falle von Verschärfungen infolge von Überschwemmungsgebietsauswei-
sungen keine Anwendung findet. 

In der Diskussion scheiden sich die Geister an der Frage, ob der Sachverständige sich die In-
formationen zur Lage der Anlage im ÜSG beschaffen muss oder ob die einfache Nachfrage 
beim Betreiber ausreicht. Im Kommentar von Drost, Wasserrecht, zu § 19 VAwS heißt es dazu: 
„Den Sachverständigenorganisationen obliegt es dabei, entweder selbst oder durch entspre-
chende interne Verpflichtung gegenüber den bestellten Sachverständigen, festzustellen, ob für 
den jeweiligen Aufstellungsort der Anlagen besondere örtliche Vorschriften (z. B. Wasser-
schutzgebietsverordnungen, Überschwemmungsgebietsverordnungen, Allgemeinverfügungen 
nach § 19 Abs. 2 Satz 2 VAwS) bestehen. Insoweit kann zur Information auf die zuständige 
Kreisverwaltungsbehörde zurückgegriffen werden. Die Abfrage des Betreibers zum jeweiligen 
Status des Aufstellungsortes der Anlage reicht nicht aus.“  

Da in Bayern derzeit Anlagen der Gefährdungsstufe B nur in Schutz- und Überschwemmungs-
gebieten prüfpflichtig sind und Betreiber ohne eine Verpflichtung keinen SV mit der Prüfung 
beauftragen, deutet der Prüfauftrag für eine solche Anlage bereits auf die besondere Lage der 
Anlage hin. 

Hilfestellung kann der Informationsdienst Überschwemmungsgefährdete Gebiete (IÜG) geben, 
der über die Startseite des Bereichs Wasser im Internetauftritt des LfU (www.lfu.bayern.de) o-
der den Kurzlink www.iug.bayern.de zu erreichen ist. In Bayern wurde für mehr als 7500 km 
Gewässer in einer vorläufigen Bewertung ein Hochwasserrisiko ermittelt. Der vollständige Da-
tenbestand soll Anfang 2014 abrufbar sein. 

Eine Kurzanleitung zur Ermittlung der Wassertiefe beim HQ100 ist im Abschnitt „Weiterführende 
Informationen – Dokumente zum Download/Bestellen“ im IÜG (siehe Kurzlink) eingestellt. 

 

7.2 Prüfung von Hydraulikaufzügen – Erfahrungsaustausch 

Hydraulikaufzüge sind im Regelfall Anlagen zum Verwenden wassergefährdender Stoffe. Befin-
det sich der Hydraulikzylinder (-stempel, -heber) ganz oder teilweise im Erdreich, handelt es 
sich um eine unterirdische Anlage, die gemäß § 19 VAwS durch Sachverständige zu prüfen ist. 
Nach Angaben von Dr. Haesner unterliegen nur die Personenaufzüge den Prüfpflichten der 
ZÜS nach BetrSichV, nicht jedoch die Lastenaufzüge. Diese sind rein nach VAwS zu prüfen. 

Ältere Aufzüge besitzen entweder kein Schutzrohr für den Hydraulikzylinder oder dessen Dicht-
heit ist nicht nachgewiesen. Damit existiert keine bzw. keine nachweislich geeignete Rückhal-
teeinrichtung im unterirdischen Bereich des Aufzugs, Undichtigkeiten sind entgegen den 
Grundsatzanforderungen nicht schnell und zuverlässig zu erkennen. 

http://www.lfu.bayern.de/
http://www.iug.bayern.de/
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Abhilfe schaffen die Nachrüstung eines dichten Schutzrohrs, was mit hohem Aufwand verbun-
den ist, und die Dichtigkeits-Prüfung bestehender Schutzrohre. Hierfür sind seit Jahren nur zwei 
Anbieter bekannt: Lobbe und Remshagen. 

Beide bieten nach Informationen einer Fachkundigen Stelle für Wasserwirtschaft nur eine 
Dichtheitsprüfung im Zuge der Sachverständigenprüfung, aber – z.T. entgegen den Werbeaus-
sagen im Internet - keine dauerhafte Überwachung des Schutzrohres an. Das von den Firmen 
verwendete Abdichtungsmaterial haftet zwar stark an Schutzrohr und Zylinder, bleibt aber auf-
grund der auftretenden Bewegungen nicht dauerhaft dicht. Da es nur schwer entfernt werden 
kann, verbleibt es nach der Dichtheitsprüfung an der Anlage, erschwert dort aber die Einseh-
barkeit des Schutzrohres. Die dadurch fehlende Kontrollmöglichkeit des Schutzrohres soll indi-
rekt durch das Führen von Ölverbrauchslisten ausgeglichen werden.  

Das Verfahren zur Dichtheitsprüfung ist folgerichtig vom TÜV Rheinland/Berlin Brandenburg nur 
im Rahmen einer SV-Prüfung zertifiziert, nicht jedoch als dauerhafte Leck(age)erkennungs-
einrichtung. 

Im Jahre 2004 hatte das damalige Landesamt für Wasserwirtschaft eine Machbarkeitsstudie in 
Auftrag gegeben, in deren Rahmen die Duplex-Fastener AG aus der Schweiz eine Prüfeinrich-
tung entwickelte. Die SVO waren durch ein Rundschreiben davon in Kenntnis gesetzt worden. 
Aktuelle Informationen zum Verbleib der Firma und zum Stand der Prüfeinrichtung liegen nicht 
vor. 

Für eine Dichtheitsprüfung des Schutzrohres fallen nach Angaben von Herrn Zimmer und 
Dr. Haesner ca. 2.000 Euro an. Die Nachrüstung eines Schutzrohres schlägt mit einem Mehrfa-
chen zu Buche. 

Von Seiten der SVO wird bestätigt, dass nur wenige Prüfungen an Hydraulikaufzügen beauf-
tragt werden. Als Ursache wird zum einen die Unkenntnis der Betreiber über die bestehende 
Prüfpflicht vermutet, zum anderen die fehlende Kenntnis über das Vorhandensein der Anlagen 
auf Seiten der Verwaltung.  

 

7.3 Prüfung von Biogasanlagen gemäß Biogashandbuch 2012 – Erfahrungsaustausch 

Im Januar 2013 wurde das Biogashandbuch Bayern, Kap. 2.2.4, Stand Dezember 2012, veröf-
fentlicht http://www.lfu.bayern.de/abfall/fachinformationen/biogashandbuch/doc/kap224.pdf . 
Herr Wagner, LfU, bittet die Anwesenden um Rückmeldung, ob erste Erfahrungen mit der Neu-
fassung vorliegen. 

Herr Scheffer bemängelt die Anforderung in Nr. 2.2.4.3.7, dass bei der Dichtheitsprüfung vor 
Inbetriebnahme zur Erkennung von Durchfeuchtungungen die Außenisolierung in einem Strei-
fen von mindestens 50 cm über der Bodenplatte zu entfernen ist. Die Isolierung muss nach der 
Prüfung wieder aufwändig angedübelt werden. Er schlägt vor, die Isolierung zu belassen und 
den Behälter 1,5 m statt 0,5 m hoch zu befüllen. 

Dem widersprechen mehrere SV und sehen als einzige Alternative zum Entfernen der Isolie-
rung eine Vollfüllung des Behälters. Herr Zitzmann berichtet, dass aus seiner Erfahrung der 
Streifen Isolierung von vorneherein weggelassen und nach der Prüfung mitsamt der Blechver-
kleidung angedübelt oder mit einem Spanngurt bis zur Anschüttung fixiert werden kann. 

Dr. Pohl äußert Standsicherheitsbedenken bei Vollfüllung eines nicht hinterfüllten unterirdischen 
Behälters. 

http://www.lfu.bayern.de/abfall/fachinformationen/biogashandbuch/doc/kap224.pdf
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Da im Rahmen der Diskussion keine praktikable Alternative zu der Vorgabe des Biogashand-
buchs aufgezeigt werden kann, die im Übrigen beim Erfahrungsaustausch 2012 vehement von 
SV-Seite gefordert worden war, sieht Herr Wagner abschließend keinen Bedarf für eine Ände-
rung. 

 

Herr Scheffer fragt in die Runde, ob die Forderung nach Doppelwandigkeit bei unterirdischen 
Substratleitungen bzw. Verlegung im Schutzrohr auch durch Verlegen der Rohrleitung in einer 
Folie erfüllt werden kann. Einige Teilnehmer können sich schwer vorstellen, dass Leckagen aus 
dem Rohr in der Folie zuverlässig zurückgehalten und in die Kontrolleinrichtung geleitet werden 
und empfehlen die Verlegung in dichten Kanälen.  

 

7.4 Vollzugsmeldung an den SV bei geringfügigen Mängeln 

Herr Homèr möchte vom Betreiber Vollzugsmeldung bekommen, wenn er seine geringfügigen 
Mängel beseitigt hat. Da die VAwS nur bei erheblichen und gefährlichen Mängeln eine Verfol-
gung durch die KVB mit Nachprüfung durch den SV vorsieht, bleibt es dem einzelnen SV über-
lassen, wie er dies im Innenverhältnis mit dem Betreiber regelt. Der SV muss jedoch darauf 
achten, die in § 19 Abs. 5 Satz 2 VAwS vorgegebene Frist von einem Monat zur Vorlage des 
Prüfberichts bei der KVB einzuhalten.  

Die AwSV verpflichtet in § 48 Abs. 1 den Betreiber, geringfügige Mängel innerhalb von 6 Mona-
ten zu beheben und bewehrt einen Verstoß mit einer Ordnungswidrigkeit. Es ist aber auch nach 
Inkrafttreten der AwSV nicht damit zu rechnen, dass die KVB die Beseitigung geringfügiger 
Mängel verfolgt. 

 

7.5 WGK-Einstufung von Kühlschmierstoffen (KSS) u.ä. 

Herr Homèr sieht KSS (z.B. der WGK 1) spätestens nach dem ersten Einschalten der Maschine 
bzw. gleich nach dem Befüllen der Anlage als gebraucht an und möchte ihn gemäß der Einstu-
fung von Altöl der WGK 3 zugeordnet wissen.  

Herr Wagner erläutert, dass die WGK 3 lt. VwVwS nur für Altöl gilt. KSS ist jedoch erst dann 
Altöl, wenn er aus der Maschine zur Entsorgung abgepumpt wird. Der Übergang vom „frischen“ 
zum gebrauchten KSS ist daher kein physikalisch/chemischer, sondern ein verwaltungsrechtli-
cher Übergang: vom Produkt zum Abfall.  

Die Fußnote 9 zu Anhang 2 VwVwS führt dazu aus: „Altöle i.S. dieser VwV sind Öle, die als 
Abfall anfallen und die ganz oder teilweise aus Mineralöl, synthetischem oder biogenem Öl be-
stehen (§ 1a Abs.1 AltölV), einschließlich ölhaltiger Rückstände aus Behältern, Emulsionen und 
Wasser-Öl-Gemische. Im Einzelfall können Altöle, deren Zusammensetzung aufgrund von Her-
kunft und Gebrauch oder durch Analyse bekannt ist (z.B. gebrauchte Isolier- oder Hydrauliköle, 
nicht jedoch gebrauchte Motoröle), gemäß Anhang 4 (Einstufung von Gemischen in Wasserge-
fährdungsklassen) einer WGK <3 zuzuordnen sein.“ 

Zu den Kriterien für die mögliche Einstufung von Altölen in WGK 1 oder 2 hat das Umweltbun-
desamt einen Hinweis verfasst: 
http://www.umweltbundesamt.de/wgs/archiv/anwendungshinweise_wassergefaehrdungsklassen.pdf  

 

http://www.umweltbundesamt.de/wgs/archiv/anwendungshinweise_wassergefaehrdungsklassen.pdf
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7.6 Fachbetriebe für brennbare Flüssigkeiten bzw. Tätigkeiten im Ex-Bereich 

Herr Kreiller berichtet, dass auf aktuellen Fachbetriebsurkunden zunehmend nicht mehr ver-
merkt wird, ob der Fachbetrieb auch bei entzündlichen Flüssigkeiten tätig werden darf. Damit ist 
für den Auftraggeber nicht erkennbar, ob der Fachbetrieb für diesen Bereich geeignet ist. Er 
bittet die SVO, die in der Fachbetriebsüberwachung tätig sind, trotz Außerkrafttreten der 
TRbF 180 diese zusätzliche Qualifikation weiterhin auf den Urkunden auszuweisen. 

 

7.7 elektronische Prüfberichte 

Die überwiegende Zahl der KVB führt ihre nach Nr. 19.7 VVAwS vorgeschriebene Anlagendatei 
mit Hilfe des vom StMUV zur Verfügung gestellten Programms VAwSDAT. In der zugehörigen 
zentralen Datenbank können auch Prüfberichte abgelegt werden. In jüngster Zeit ist die Daten-
bank enorm gewachsen. Als Ursache wurden zahlreiche Prüfberichte im pdf-Format von eini-
gen MB Größe ausgemacht. Herr Müller, LfU, bittet die SVO bei der Erstellung der digitalen 
Prüfberichte, insbesondere beim Einscannen von Papiervorlagen, auf die Dateigröße zu achten.  

 

8 Termin nächster Runder Tisch, Sonstiges 

Als Termin für den nächsten Erfahrungsaustausch wurde Donnerstag, 18.09.2014, vereinbart. 
Beim StMUV in München ist ein Sitzungssaal reserviert. 

 

Herr Dr. Haesner gibt bekannt, dass er beim nächsten Erfahrungsaustausch nicht mehr dabei 
sein wird, da er Anfang 2014 in Ruhestand geht. Sein Nachfolger wird Herr Faul. Herr Wagner 
bedankt sich bei Herrn Dr. Haesner für die offene, vertrauensvolle und immer sachliche Zu-
sammenarbeit. Die Anwesenden verabschieden Herrn Dr. Haesner mit den besten Wünschen 
für die nächste Lebensphase. 

 

Herr Wagner dankt Herrn Kreiller für Organisation und Versorgung, den Teilnehmern für die 
offene und anregende Diskussion und wünscht einen guten Nachhauseweg.  

 

Anlagen 

1. Teilnehmerliste 

2. zu TOP 3 Sachstandsbericht zur AwSV 

3. zu TOP 4 Auswertung der Jahresberichte 

4. zu TOP 5 LöRüRL und VdS 2557 

5. zu TOP 7 Prüfung im Überschwemmungsgebiet 

 














Runder Tisch 2013


TOP 3: Sachstandsbericht zur Bundesanlagenverordnung (AwSV)







1. Derzeitiger Verfahrensstand der AwSV


• Ressortabstimmung auf Bundesebene abgeschlossen 
und Notifizierung nach der RL 98/34/EG bei der EU-
KOM eingeleitet.


• Die Notifizierung löst eine Stillhaltefrist von 3 Monaten 
aus, innerhalb der die Vorschrift nicht beschlossen 
werden darf. Diese Frist endet zum 28.10.2013, ver-
längert sich ggf. allerdings nochmals um 3 Monate.


• Anschließend Überweisung des VO-Entwurfs durch 
Bundeskabinett an Bundesrat.


• Bund rechnet mit Veröffentlichung im 1. Quartal 2014.
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2. Hinweise zu den Regelungen des AwSV-
Entwurfs betreffend die Prüfpflichten


Prüfpflicht bei Heizölverbraucheranlagen


� Außerhalb von Schutz- und Ü-Gebieten:


einmalig vor Inbetriebnahme/ nach wesentl. Änderung ab GS B;
wiederkehrend (alle 5 Jahre) und bei Stilllegung erst ab GS C. 


� Innerhalb von Schutz- und Ü-Gebieten:


Einmalig vor Inbetriebnahme/ nach wesentl. Änderung sowie 
wiederkehrend (alle 5 Jahre) sowie bei Stilllegung ab GS B.


Bestehende HVA, die in einem Bundesland bislang nicht 
wiederkehrend prüfpflichtig waren, profitieren von einer nach Baujahr 
gestaffelten Übergangsregelung (4 bis 10 Jahre Zeit für erste 
Prüfung). 
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Neu prüfpflichtige Anlagen gegenüber bayr. VAwS außerhalb 
von WSG und ÜSG


• oberird. Anlagen mit gasförmigen Stoffen der GS B und C einmalig 
prüfpflichtig (vor Inbetriebnahme/ nach wesentl. Änderung); ab GS C 
zudem wiederkehrend prüfpflichtig sowie Prüfung bei Stilllegung


• oberird. Anlagen mit flüssigen Stoffen der GS B vor Inbetr./nach w.Ä.


• oberird. Anlagen mit festen Stoffen der GS C der WGK 1


• Abfüll- und Umschlaganlagen sowie Anlagen zum Laden und Löschen 
von Schiffen GS B (flüssig), GS B und C (fest und gasförmig)


• Anlagen zum Lagern von Gärsubstrat und Gärresten in Biogasanlagen


• Anlagen mit aufschwimmenden flüssigen Stoffen (derzeit nwg) über 100 
m³ (einmalig vor Inbetriebnahme/ nach wesentl. Änderung); über 1000 m³ 
(wiederkehrende Prüfpflicht sowie Prüfung bei Stilllegung)


Folie: 4







Hinweis:


Unterschiede der AwSV-Regelungen bei Lage in oder 
außerhalb von Schutzgebieten bzw. Ü-Gebieten eher gering


In Schutz- bzw. Ü-Gebieten:


� Verkürzte Frist für wiederkehrende Prüfung bei unterirdischen 
Anlagen mit flüssigen und gasförmigen Stoffen (30 Mon. statt 5 
Jahre)


� Bei oberirdischen Anlagen mit flüssigen und gasförmigen 
Stoffen GS B zusätzlich wiederkehrend prüfpflichtig sowie 
Prüfung bei Stilllegung


� Verkürzte Frist für wiederkehrende Prüfung bei Abfüll- und 
Umschlaganlagen sowie beim Laden und Löschen von 
Schiffen der GS B (5 statt 10 Jahre)
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Bestandsanlagen (§§ 68 ff AwSV-E)


Wiederkehrend prüfpflichtige Bestandsanlagen (§ 68  AwSV-E)


• Bestimmte Anforderungen (§§ 24 Abs. 1, 25, 40, 43 bis 48 AwSV-E) gelten 
unmittelbar und sofort nach Inkrafttreten der AwSV, § 68 Abs 1 S. 1 Nr. 1 
AwSV-E . Für die übrigen Vorschriften gilt dies nur, soweit sie dem bis-
herigen Landesrecht entsprechen, § 68 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 AwSV-E.


• Der SV prüft die Übereinstimmung mit den der Landes-VAwS
entsprechenden Vorschriften der AwSV (§ 68 Abs. 2 AwSV-E) und stellt 
bei der 1. Prüfung Abweichungen gegenüber den AwSV-Anforderungen 
fest (§ 68 Abs. 3 Satz 1 AwSV-E). Diese Feststellung ist nicht Bestandteil 
des Prüfberichts und der Behörde zusammen mit diesem vorzulegen (§68 
Abs. 3 Satz 2 AwSV-E).


• Aufgrund der festgestellten Abweichungen, kann die Behörde 
Anpassungsmaßnahmen anordnen (§ 68 Abs. 4 AwSV-E).
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Prüffristen für die wiederkehrende Prüfung bei Bestandsanlagen,
§ 70 AwSV-E


• Die Frist für die 1. wiederkehrende Prüfung beginnt bei 
Bestandsanlagen mit dem Abschluss der letzten Prüfung 
nach Landesrecht.


• Wichtig: Bestandsanlagen, die bislang nicht oder nur 
einmalig prüfpflichtig waren und durch Inkrafttreten der 
AwSV neu einer wiederkehrenden Prüfpflicht 
unterliegen, profitieren von einer nach Baujahr gestaffelten 
Übergangsfristen-Regelung (2 – 10 Jahre).


� Dies betrifft insbes. HVA der GS B in Ü-Gebieten!
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Nicht wiederkehrend prüfpflichtige Bestandsanlagen
(§ 69 AwSV-E)


• § 69 AwSV-E betrifft Bestandsanlagen, die nach AwSV nicht 
oder nur einmalig prüfpflichtig sind.


� Damit sind u.a. HVA der GS B außerhalb von Schutz- und Ü-Gebieten 
betroffen!


• Für diese Bestandsanlagen gelten bestimmte Anforderungen 
(§§ 24 Abs. 1, 25, 40, 43 bis 48 AwSV-E) unmittelbar und 
sofort nach Inkrafttreten der AwSV, § 69 Abs. 1 S. 3 AwSV-E.


• Im Übrigen gilt das jeweilige Landesrecht weiter, soweit nicht 
die zuständige Behörde eine andere Festlegung trifft
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3. Anerkennung von SVO


• Regelungen in §§ 52 ff AwSV-E, u.a.


• Neu: Rechtsanspruch auf Erteilung der Anerkennung bei 
Vorliegen der Anerkennungsvoraussetzungen!


• Vorgabe einer Frist von 4 Monaten für die Entscheidung über 
einen Antrag, bei Verstreichen lassen dieser Frist allerdings 
keine „fiktive Anerkennung“


• Zuständig in Bayern bis auf weiteres LfU als derzeitige 
Anerkennungsbehörde


• Klarstellung, dass Anerkennung einer SVO durch ein Land im 
gesamten Bundesgebiet gilt


• auch Anerkennung von selbständigen Organisationseinheiten 
eines Unternehmens möglich
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4. Bestellung von Sachverständigen


• SV erhalten von SVO ein Bestellungsschreiben; die 
Erfüllung der Anforderungen ist in einer 
Bestellungsakte zu dokumentieren; zudem Anzeige 
der Bestellung bei der zuständigen Behörde (LfU)


• Bestellung erlischt mit Aufhebung durch SVO, 
Ausscheiden aus der SVO oder Widerruf/ Erlöschen 
der Anerkennung der SVO, d.h.


� kein unmittelbarer Durchgriff der Behörde auf SV, aber 
SVO riskiert bei Verweigerung der Aufhebung einer 
Bestellung ggf. den Widerruf der eigenen 
Anerkennung.
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Vielen Dank für


Ihre Aufmerksamkeit!
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Erfahrungsaustausch SVO - LfU


häufige Ordnungsmängel


• fehlende Unterlagen
1. Genehmigungen, Eignungsfeststellungen


2. Eignungsnachweise, Zulassungen (Prüfzeugnisse, abZ)


3. Einbaubescheinigungen für LAZ, GWG, LSA


4. Fachbetriebsbescheinigung


5. letzter Prüfbericht


6. Dichtigkeitsnachweis Betonbehälter, Rohrleitungen, Flächen


7. Betriebsanweisung, Merkblatt


8. Bemessung von Entwässerungseinrichtungen


• Ausführung fachbetriebspflichtiger Tätigkeiten durch Nicht-
Fachbetriebe


• Abscheider: Generalinspektion nicht durchgeführt
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Erfahrungsaustausch SVO - LfU


häufige technische Mängel


• Erdwärmesonden: fehlende Überwachung mit Alarmgabe bei 
Druckabfall


• Schädigung der Tanks durch UV-Strahlung


• falsche Verrohrung von Batteriesystemen entgegen Zulassung
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Erfahrungsaustausch SVO - LfU


Anregungen der SVO


• Biogasanlagen
– technische Regel


– konkrete Einstufung der wassergefährdenden Stoffe


– auf rechtzeitige Beauftragung des Sachverständigen achten


• Heizölverbraucheranlagen
– wiederkehrende Prüfungen für Gefährdungsstufe B


– Fachbetriebspflicht für alle


• mehr Eignungsfeststellungen








CREATING TOMORROW'S SOLUTIONS 


LÖSCHWASSERRÜCKHALTUNG NACH LÖRÜRL  
UND DIE NEUE LEITLINIE VDS 2557 
WAS ÄNDERT SICH JETZT ? 


Eduard Wurm, Technische Anlagenüberwachung, Wacker Chemie AG Burghausen 







Runder Tisch am 17.09.2013, Fachvortrag zum Thema “Löschwasserrückhaltung” 
Eduard Wurm, Technische Anlagenüberwachung, Wacker Chemie AG 


Inhalte des Vortrags: 
• Rechtliche Rahmenbedingungen 
• Anwendung und Schwächen der Löschwasserrückhalterichtlinie (LÖRÜRL) 
• Wesentliche Inhalte der Leitlinie VdS 2557 
• Anforderungen an Löschwasserrückhalteeinrichtungen 
• Die Löschwasserrückhaltung als Bestandteil des Brandschutzkonzeptes 
• Fallbeispiele für die Umsetzung von Löschwasserrückhaltekonzepten 
• Trennkanalisation und Rückhaltebecken am Standort Burghausen 
• Zusammenfassung und Ausblick 
 
Der Autor: 
Dipl.Ing. Eduard Wurm,  
Technische Anlagenüberwachung Wacker Chemie AG Burghausen 
Technischer Leiter VAwS-Prüfstelle 
am 17.09.2013 
 


LÖSCHWASSERRÜCKHALTEKONZEPT AN EINEM 
INDUSTRIESTANDORT  
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NOTWENDIGKEIT ZUR LÖSCHWASSERRÜCKHALTUNG 


Wasserhaushaltsgesetz: Besorgnisgrundsatz 
Anlagen müssen so beschaffen, errichtet, unterhalten, betrieben und stillgelegt werden, dass eine 
nachteilige Veränderung der Eigenschaften von Gewässern und des Bodens nicht zu besorgen ist. 
 
Umweltschadensgesetz  
Werden durch Verunreinigungen des Bodens oder bei Gewässern die natürlichen und geschützten 
Lebensräume geschädigt, haftet der Verantwortliche (Betreiberhaftpflicht). 
Ziel: Informationspflicht, Gefahrenabwehrpflicht, Sanierungspflicht 
 
Bundesbodenschutzgesetz 
Der Verantwortliche muss die Kosten von behördlich angeordneten Sanierungsmaßnahmen tragen. 
Falls das Löschwasser den Boden verunreinigt, muss eine Sanierung nach dem Bodenschutzgesetz 
durchgeführt werden. 
 
Viele private und gewerbliche Betreiber von Anlagen zum Umgang wassergefährdender Stoffe 
sind ihrer grundsätzlichen Verursacherverantwortung nicht bewusst.   
Zur Sanierung der Umweltschäden entstehen oft sehr hohe Kosten im Mio-Bereich. 
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EINLEITUNG UND RECHTLICHE HINTERGRÜNDE 
BISHER LÖRÜRL 


• Die Betreiber einer Anlage zum Umgang mit wassergefährdenden und brennbaren Stoffen müssen 
für das im Brandfall anfallende Löschwasser eine ausreichende Rückhaltemöglichkeit schaffen.  


• Zwar ist das Löschwasser in der Regel nicht als „wassergefährdend“ eingestuft, dennoch müssen die 
Einrichtungen für die Dauer ihrer Beaufschlagung ausreichend flüssigkeits- und mediendicht sein.  


  
Anlagen zum Lagern von Stoffen  
• Anwendung der Löschwasserrückhalterichtline bei fast allen Lager-Anlagen 
• Vermutungswirkung als bautechnisch eingeführte Regel, d.h. bei deren Anwendung sind die 


Anforderungen zur Erfüllung des rechtlich vorgeschrieben Schutzziels erfüllt.  
 
Prozessanlagen 
• Es bestehen keine verbindlichen Regelungen zur Bemessung  
• Zur Erarbeitung von maßgeschneiderten Lösungen ist viel Fachwissen zum Brandschutz erforderlich  
• Genehmigungspflicht für industrielle Löschwasserrückhalteeinrichtungen 
  
Löschwasserrückhalterichtline  
Die LöRüRL wurde in den 80er bis 90er Jahren als ein technisches Regelwerk zur StöV im Jahr 1993 
eingeführt. Die LöRüRL bedient mehrere Rechtsbereiche. 







Runder Tisch am 17.09.2013, Fachvortrag zum Thema “Löschwasserrückhaltung” 
Eduard Wurm, Technische Anlagenüberwachung, Wacker Chemie AG 


• Im Arbeitsschutzgesetz und den Grundpflichten der Gefahrstoffverordnung ist der Betreiber  beauftragt, 
in den Fällen bei der die Löschwasserrückhalterichtlinie formal nicht angewendet wird, ein Konzept zur 
Rückhaltung von Löschwasser zu erstellen.  


• Die Verankerung erfolgt im Brandschutzkonzept.  
• Dabei ist sehr viel Fachwissen für den Brandschutz von Industrieanlagen erforderlich. 
• Viele Betreiber wenden sich daher meist an interne oder externe Fachstellen wie die örtliche Feuerwehr, 


eine Werksfeuerwehr oder Fachberater wie zum Beispiel die Brandversicherungen. 
• Die Löschwasserrückhaltung wird im Rahmen der Betriebsgenehmigung mit geprüft.   
• Das Wissen, für jede Anlage geeignetes Brandschutzkonzept zu erstellen, bietet natürlich die 


Möglichkeit „maßgeschneiderte“und kostengünstige Lösungen für den Schadensfall zu realisieren.  
 
Grundsatz: Aufwands-Pyramide 
Je höher der Aufwand in den vorbeugenden, organisatorischen und abwehrenden Brandschutz,  
desto geringer der Aufwand für die Löschwasserrückhaltung. 


BEMESSUNG DES LÖSCHWASSERRÜCKHALTEVOLUMENS BEI 
PROZESSANLAGEN (HBV-ANLAGEN NACH VAWS) UND 
ANLAGEN DIE NICHT VON DER LÖRÜRL ERFASST WERDEN 
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DIE LÖRÜRL ALS EINGEFÜHRTE TECHNISCHE REGEL IN DER 
BAUREGELLISTE BEDIENT MEHRERE RECHTSBEREICHE 
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BEISPIEL 1: BERECHNUNG DER GRÖßE DER LÖSCHWASSER-
RÜCKHALTUNG GEM. LÖRÜRL  AN EINEM TANKLAGER 


Berechnungsformel:  VG = VP + WL + WB + VSch - P - E 
VG  = Gesamt-Fassungsvermögen der Auffangtasse   (9 m x 17 m x 0,95 m)   VG =   145 m³ 
VP  = erforderliches Rückhaltevolumen gem. TRGS   (120 m³ pro Behälter)  VP =   120 m³  
WL  = Wassermenge für das Löschmittel (Wasserfluss gem DIN 3,0 Liter/m²*min)   WL =    8,7 m³ 
WB  = Wassermenge für die Berieselung (Berieselungsdichte gem. DIN 1,0 Liter/m²*min)  WB =    3,9 m³  
VSch = Löschschaumvolumen bei einem angenommenen 50%igen Zerfall des Schaums     VSch = 50 m³ 
P  = In benachbarte Auffangräume oder in andere Behälter abgeführte Flüssigkeit   
E   = Löschwasser das in andere Löschwasser-Rückhalteanlagen abgeleitet wird   
 
Ermittlung der Bewertungsfaktoren (WL und WB werden multipliziert mit Bewertungsfaktoren FG, FL, FF) 
• FL5 = 0,95 (Löschart: halbstationäre  nichtautomatische Feuerlöschanlage  mit automatische Brandmeldung) 
• FG2 = 0,9  (Größe der Auffangfläche: 100-1000 m²:) 
• FF2 = 1,0  (Werkfeuerwehr) 
 
Annahmen zur Brandbekämpfung:  (30 min) 
 
Ergebnis:  
Es müssen zusätzlich  
38 m³ Rückhaltevolumen   
durch P und E bereitgestellt werden. 


               Tanklager mit Auffangwanne 
    
mit Rückhaltung für Löschwasser 
   
und Rückhaltung gem. TRGS 
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Ein zweites Beispiel verdeutlicht wie unter bestimmten Lagerbedingungen sich die Löschwasserrückhaltung im Vergleich 
zur Rückhaltemenge nach VAwS verhält. 
 
Kenndaten des Lagers: 
• Gebindelager in einem Gebäude zur Lagerung von Stoffen mit WGK 3 Einstufung 
• ortsbewegliche Gefäße mit einem Fassungsvermögen bis 3000 Liter  
• Sicherheitskategorie gem. Punkt 3.13 LöRüRL: K4, Werkfeuerwehr mit automatischer Löschanlage und Brandmeldung 
• Fläche des Lagerabschnittes: 100 m² 
• Lagerdichte: 1 t/m² (0,7 bis 1,2 t/m²),  
• Gesamtlagermenge: 150 m³  
• Lagerguthöhe: max. 3 Meter (bis 12 m)  
 
Ergebnis: 
• Tabelle 2: Erforderliches Volumen der Löschwasser-Rückhalteanlage:  
   25 * 2 = 50 m³   (Faktor 2 wegen WGK 3) 
• Ein Vergleich: Die Größe des Auffangraumes  gem. VAwS beträgt: 10 m³ 
 
Die Rückhaltung zur Löschwasserrückhaltung   
beträgt das 5-fache im Vergleich zur Rückhaltung nach VAwS. 
Es müssen also ca. 40 m³ zusätzliches Rückhaltevolumen  
für das im Brandfall anfallendes Löschwasser bereitgestellt werden. 


Bild: Lagerung von brennbaren Flüssigkeiten 
in einem Gebindelager mit einem Lagerraum 


BEISPIEL 2: ERMITTLUNG DER LÖSCHWASSERMENGE BEI DER 
LAGERUNG VON FLÜSSIGKEITEN IN EINEM GEBINDELAGER  
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SCHWÄCHEN  DER  LÖRÜRL 


• Viele Stoffe die an sich nicht gefährlich sind oder nicht eingestuft werden können, entwickeln ihre 
schädlichen Eigenschaften erst im Brandfall, dabei entstehen schädliche Brandfolgeprodukte und 
Brandzersetzungsprodukte. 


• Viele Anlagen (HBV, Füllstellen, Umschlaganlagen) werden nicht durch die LöRüRL geregelt. 
 
Fallbeispiele für schädliche Brandfolge- und Zersetzungsprodukte  
• Sulfate von Altreifen 
• Halogenide Chlor und Brom aus PVC 
• Nitrate aus Kühlanlagen mit brennbaren PU-Dämmstoffen, Kunstdünger bei der Landwirtschaft 
• Asbest aus alter künstlicher Mineralfaser (Gebäudedämmung ) 
• Lagerung von Lebensmitteln 


verflüssigte Butter emulgiert in Löschwasser , verstopft die Kanalisationsrohe und schädigt die Tierwelt 
• Altpapierlager 
• Verwendung von Schaumlöschmittel mit perflourierten Tenside 
• Mittelständische chemische Kleinbetriebe mit geringen Mengen die nicht der LöRüRL unterliegen 
• Metallbearbeitungszentrum mit Behälter für Schneidöl 
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1.SCHRITT IN DER LEITLINIE VDS 2557: 
GEFAHREN- UND RISIKOANALYSE DURCHFÜHREN 


Erfassung des stofflichen Gefahrenpotentials 
• Betriebsstoffe, Baustoffe, Löschmittel 
• welche Schadstoffe und Brandfolgeprodukte können entstehen 
• Gefahreigenschaften aus dem Sicherheitsdatenblatt 
 
Brandeigenschaften 
• Flammpunkt, Heizwert, Abbrandgeschwindigkeit, Mengen, gesamte Brandlast 
 
Weitere Kriterien 
• Betriebsumgebung, welches Löschmittel, Entwässerungssystem 
• Brandschutztechnische Infrastruktur, Löschwasserrückhaltung 


 
Eine Löschwasserrückhaltung ist vorzusehen, wenn sich bei der Gesamtbewertung ein Gefahrenpotential 
manifestiert hat, das nicht durch vorhandene betriebliche oder organisatorische Maßnahmen kompensiert 
wird. 
 
Sofern die ARA die erwartete Menge an kontaminierten Löschwasser verkraften kann, ist eine 
Löschwasserrückhaltung trotz kritischer Stoffe in gefahrdrohender Menge nicht erforderlich. 
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MATRIX ZUR GEFAHREN- UND RISIKOANALYSE ZUR 
BEWERTUNG  OB  MAßNAHMEN  ERFORDERLICH  SIND 


A Stoffliches Gefahrenpotential Risikoindices  RI 1 niedrig Risikoindices  RI 2  mittel Risikoindices  RI 3  hoch 


Wassergefährdung der Betriebsstoffe WGK1 Äquivalent > 1t WGK1 Äquivalent > 10t 
Giftig > 1 t 


WGK1 Äquivalent > 100t 
Giftig > 10 t,  Sehr giftig > 1t 


Wassergefährdung Verbrennungsprodukte WGK1 Äquivalent > 1t WGK1 Äquivalent  10t 
Giftig > 1 t 


WGK1 Äquivalent > 100t 
Giftig > 10 t,  Sehr giftig > 1t 


Wassergefährdung Löschmittel WGK1 Äquivalent > 1t WGK1 Äquivalent  
> 10t, Giftig > 1 t 


WGK1 Äquivalent > 100t 
Giftig > 10 t,  Sehr giftig > 1t 


Sonst. gefährliche Eigenschaften von  
Verbrennungsprodukten, Betriebs- und Lagergütern 


Weniger gefährlich gefährlich Sehr gefährlich 


B Brandeigenschaften 


Brennbarkeit und Menge der Betriebsstoffe Schwer brennbar (F3) Entzündlich (F2) Hoch entzündlich (F1) 


Brennbarkeit und Menge der Baustoffe Schwer entflammbar Normal entflammbar Leicht entflammbar 


Brandlast von Betriebsstoffen und Baustoffe Gering / niedrig 
< 30 kWh/m² 


Mittel 
30 bis 200 kWh/m² 


Hoch 
> 200 kWh/m² 


C Weitere Kriterien 


Brandabschnitte < 1600 m² 1600 bis 6400 m² > 6400 m² 


Umgebungsbedingungen Gewerbe –und Industrie Wohngebiete, Schutzgebiete Wasserschutzgebiet 


Art und Größe der Kläranlage ARA verkraftet  
kontaminiertes Löschwasser 


ARA verkraftet kontaminiertes 
Löschwasser mit Maßnahmen 


ARA ist überlastet 


Brandschutztechnische Infrastruktur BS4 BS3 BS2 


Bauliche Voraussetzungen Externe dichte Auffang-
möglichkeiten vorhanden 


Flüssigkeitsdichte 
Bodenflächen 


Nicht flüssigkeitsdichte 
Bodenfläche 


Vorschäden, Beinahe-Unfälle keine Geringe Auswirkungen Gravierende Auswirkungen 
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2. SCHRITT 
ABSCHÄTZUNG  DES  ANFALLENDEN  LÖSCHWASSERS (1) 


Formel zur Berechnung der Löschwasermenge 
 


V = ( ( Atat  x  SWL  x  BAF  x  BBF )  +  M  )  /  BSF 
 
V [m3]  Berechnetes kontaminiertes Löschwasser-Rückhaltevolumen 
 
Atat [m2]   Tatsächliche Brandabschnittsfläche 
 
SWL [m3/m2] Spezifische Wasserleistung 
 
BAF  Brandabschnittsflächenfaktor (dimensionslos) 
 
BBF  Brandbelastungsfaktor (dimensionslos) 
 
M [m3]  Menge aller flüssigen Stoffe 
 
BSF  Brandschutzfaktor (dimensionslos) 
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Erklärung der einzelnen Faktoren         V = ( ( Atat  x  SWL  x  BAF  x  BBF )  +  M  )  /  BSF 
 
Atat [m2]   Tatsächliche Brandabschnittsfläche 
  Grundlage ist ein Brandereignis auf der maximalen vorhandenen  
  Brandabschnittsfläche zur Lagerung oder Produktion von Stoffen 
 
SWL  [m3/m2] Spezifische Wasserleistung 
  Annahme: Wasserleistung 0,24 m3/m2 in einer Löschzeit von 240 min  
 
BAF  Brandabschnittsflächenfaktor (dimensionslos) 
  Bestimmung aus einer Tabelle 
  Brandabschnittsfläche  BAF 
  bis 4000 m²  1,0 
  bis 7000 m²  0,79 
  bis 10000 m²  0,7 
  bis 20000 m²  0,6 


BERECHNUNG DES ANFALLENDEN LÖSCHWASSERS (2) 
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Erklärung der einzelnen Faktoren         V = ( ( Atat  x  SWL  x  BAF  x  BBF )  +  M  )  /  BSF 
 
BBF  Brandbelastungsfaktor (dimensionslos) 
  wird aus der tatsächlich vorhandenen Brandlast qr [kWh/m²] ermittelt 
  qr BBF 
  360 3,64 
  250 1,67 
  160 1,03 
  90 0,71 
  10 0,42 
 
M [m3]  Menge aller flüssigen Stoffe mit oder ohne WGK-Klasse 
 
BSF  Brandschutzfaktor (dimensionslos) 
  gem. der Branderkennungs- und Brandbekämpfungsmöglichkeiten 
  BS1 Bauliches Konzept   BSF 0,93  
  BS2 Überwachungskonzept   BSF 1,22 
  BS3 Überwachungskonzept mit Werkfeuerwehr BSF 1,93 
  BS4 Löschanlagenkonzept   BSF 3,64 


BERECHNUNG DES ANFALLENDEN LÖSCHWASSERS (3) 
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Löschwasserrückhaltung als Bestandteil zum Brandschutzkonzept 
  
• Berücksichtigung bei der Planung der Anlage 


 


• Unter Berücksichtigung der Nutzung, des Brandrisikos und des zu erwartenden Schadenausmaßes 
werden die Einzelkomponenten und ihre Verknüpfungen im Hinblick auf die Schutzziele beschrieben.  
 


• Die Inhalte des Brandschutzkonzeptes in Bezug auf die Löschwasserrückhaltung sind die Beschreibung 
und Erfassung der Gesamtanlage und Anlagen des Umfeldes, das Löschkonzept, die  Wassersituation 
vor Ort, das Rückhaltekonzept und die Vorkehrungen für die Produktion. 
 


• Berücksichtigung aller der zum Brandschutz getroffenen Maßnahmen 
 
 
Der Brandschutz  aus der allgemeinen Sicht der Feuerwehr unterteilt sich in zwei Bereiche auf: 
  


• Im abwehrenden Brandschutz sind alle Maßnahmen die im Brandfall von der Feuerwehr eingeleitet 
werden, wie Retten, Löschen, Bergen und Schützen. 
   


• Im Gegensatz obliegt der vorbeugende Brandschutz beim Betreiber, der sich in bauliche, 
anlagentechnische und organisatorische Brandschutzmaßnahmen untergliedert. 


DAS BRANDSCHUTZKONZEPT 
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Grundsätzliche Maßnahmen zur Reduzierung 
• kleinere Brandabschnitte, Löschverfahren mit Gas oder Pulver    
• nichtbrennbare Baustoffe, Reduzierung oder Substitution der verwendeten Stoffe 
• abwehrende automatische brandschutztechnische Infrastruktur und Löschanlagen 
 
Bauliche Brandschutzeinrichtungen    
• Innerhalb eines Gebäudes:  baulich permanente Lösungen (Aufkantungen, steck-/schwenkbare Türschwellen, Rampen), Räume in Gebäuden 
• Außerhalb des Gebäudes und im Freien: auf Verkehrsflächen, mobile Lösungen (Löschwasser-Barrieren, Sicherung von 


Oberflächenentwässerungseinrichtungen), Löschwasserrückhaltebecken, flüssigkeitsdichte Freiflächen, Kanalisation, leerstehende Tanks  
 
Anlagentechnische Brandschutzeinrichtungen  
• Warnung gefährdeter Personen, Brandmeldeanlagen, Warn- und Alarmierungsanlagen,  Alarmierung der Feuerwehr 
• autom. Brandbekämpfung, Löschwasserversorgung, Feuerlöscheinrichtungen, Rauch- und Wärmeabzugsanlagen, Löschwasserrückhaltung 
• Selbsttätig auslösende stationäre Einrichtungen (Löschwasserschotts) 
• Von Hand auszulösende stationäre Einrichtungen (Handauslösung mit gespeicherte Energie) 
• Mobile manuell einzusetzende Einrichtungen (Dichtkissen, Mehrkammerschläuche) 
 
Organisatorische Brandschutzmaßnahmen und Notfallplanung   
• Schnelle Brandbekämpfung und damit auch eine Reduzierung des Löschwasseranfalles.  
• Unterweisungen in der Handhabung der Feuerlöscher (Brandschäden begrenzen),  
• Regelmäßige Kontrollen (Wirksamkeit baulicher oder technischer Brandschutzmaßnahmen sicherstellen),  
• Schulung, Übungen, Einsatzplanung, Alarmierungsprozedere, Krisenmanagement, Alarm- und Gefahrenabwehrplan 
• Abstimmung mit der Feuerwehr und Alarmübungen (brandschutzgerechtes Verhalten), Räumungsübungen (Kontrollierte Räumung) 
• Maßnahmen zur Dichtheit der Anlage (grundsätzliches Entstehung von Bränden und Explosionen verhindern). 
• Regelmäßige Prüfung und Inspektion der Kanalrohre und deren Armaturen 
• Einbau oder Vorhalten von temporären Rückstaumöglichkeiten (Pumpen, Transportbehälter) 
• Kanalisationsplan mit Detailangaben zur Kanalisation, Übersichtsplan zur Löschwasserrückhaltung (Brandschutzplan) 
 
Abwehrende Brandschutz:  Retten, Löschen, Bergen, Schützen und dabei die Folgeschäden für die Umwelt so gering  wie möglich zu halten! 


ARTEN FÜR BRANDSCHUTZMAßNAHMEN ZUR VERMEIDUNG;  
REDUZIERUNG UND RÜCKHALTUNG VON LÖSCHWASSER 







Runder Tisch am 17.09.2013, Fachvortrag zum Thema “Löschwasserrückhaltung” 
Eduard Wurm, Technische Anlagenüberwachung, Wacker Chemie AG 


• Sie müssen ein ausreichendes Rückhaltevolumen haben 
• Bei mehreren Lagerabschnitten ist das errechnete größte Rückhaltevolumen maßgeblich 
• Eine Überfüllung muss rechtzeitig erkannt werden 
• Wände und Boden müssen bis zum Zeitpunkt der Entsorgung flüssigkeitsdicht sein.  
• Die Standsicherheit ist nachzuweisen. Temperatureinwirkungen ist zu berücksichtigen 
• Technische Anforderungen an Rückhaltungen: WU-Beton (DIN1045, min. 20 cm oder Auskleidung)  
• Zuleitungen über Rinnen oder Rohrleitungen bis zur Aufstauhöhe nichtbrennbar. 


Hydraulischer Nachweis ist erforderlich  
• Absperrungen sind auch im Brandfall zugänglich 
• Abgeleitetes und verunreinigtes Löschwasser darf nicht zur Brandausbreitung beitragen 
• Löschwasserrückhalteanlagen müssen nach Möglichkeit selbsttätig wirksam sein. 
• Offene Rückhalteanlagen müssen für die Feuerwehr erreichbar und zugänglich sein 
• Brandbekämpfungszeit beträgt in der Regel 30 Min oder abweichend durch einen Nachweis 
• Rückhaltemöglichkeiten in Abwasseranlagen bedürfen einer Zustimmung durch die Behörde 
• Kennzeichnung der Rückhalteanlage nach DIN 4066 
• Der Einsatz am Brandort und die Löschmaßnahmen der Feuerwehr dürfen nicht durch Löschwasser-


Rückhalteanlagen beeinträchtigt, be- oder verhindert werden.  
• Bei der Ableitung von Löschwasser ist mit einem Anteil von brennbaren Flüssigkeiten zu rechnen. 
• Funktionssicherheit der Armaturen (Auslösen), Betriebssicherheit (Fehlalarme) 
• Explosionsschutz, Elektrostatik 


DIE ALLGEMEINEN ANFORDERUNGEN AN 
LÖSCHWASSERRÜCKHALTEANLAGEN: 
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BEISPIELE FÜR BAULICHE BRANDSCHUTZMAßNAHMEN 


Bild: Doppelkammerschlauch 


Bild: Universalabdichtung 


Bild: Sandkissen 


Bild: Schwenkbare Barriere 


Bild: Torabdichtung 


Bild: Kanalabdeckung 


Bild: Hochwasserschutztüre 


Bild: Steckbare Barriere 
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Die Löschwasserrückhalterichtlinie beschreibt  
die Möglichkeit das anfallende Löschwasser 
über eine mobile Pumpe oder einem freien 
Ablauf in leere Behälter abzuleiten.  
Dabei müssen einige sicherheitsrelevante 
Anforderungen erfüllt werden. 


 
Anforderungen: 
• Der Ablauf muss absperrbar sein 
• Die Armatur muss dicht und beständig gegen die brennbaren Flüssigkeiten und deren Dämpe sein 
• Der Tank benötigt Lüftungseinrichtungen und eine Flammendurchschlagsicherung 
• Besondere Anforderungen an den Anschluss der Auffangwanne 
• Erstellung eines Ex-Schutzdokumentes, Festlegung von Ex-Zonen im Tank und der Rohrleitung  
  (das Innere der Rohrleitung ist Zone 0, Lüftungsmaßnahmen, Wasserfüllung) 


Bild: Schaltbild zur Ableitung in einem unterirdischen Tank 


BEISPIEL:  ABLEITUNG VON LÖSCHWASSER IN EINEM 
GESCHLOSSENEN UNTERIRDISCHEN BEHÄLTER ÜBER EINEN 
FREIEN ABLAUF 
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Grundsätzlich können Verkehrsflächen zur Rückhaltung von Löschwasser verwendet werden.  
Aus der Sicht des Gewässerschutzes müssen bestimmte Anforderungen erfüllt werden: 
 
• Regenwasserabläufe in der Verkehrsfläche sind im Löschwasseranfall abzudichten,  


damit kein Löschwasser in die Kanalisation gelangt. 
 
• Nur wenn die Abdichtung rechtzeitig von Hand eingebaut werden kann,  


ist eine automatische Absperrung nicht erforderlich 
 


• Die Flächen müssen zur Erfüllung des Besorgnisgrundsatzes für die Dauer der Beaufschlagung 
ausreichend dicht sein. 
→ Pflaster sind nicht geeignet 
→ Asphaltflächen haben meist Risse 
→ auf Tiefpunkte ohne Borde achten wegen Überlauf 
→ Tiefpunkt zum Abpumpen ist sinnvoll 


BEISPIEL: VERKEHRSFLÄCHEN ALS 
LÖSCHWASSERRÜCKHALTEEINRICHTUNG 
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Als weitere Möglichkeit für die Rückhaltung des Löschwassers ist eine Nutzung von Kanalsystemen 
möglich. Diese erfolgt durch die Ableitung über ein geschlossenes Leitungssystem, wobei einige 
Anforderungen erfüllt werden müssen. 
 
•  Grundsätzlich darf das öffentliches Kanalnetz zur Löschwasserrückhaltung nicht verwendet werden 
•  Der Anschluss an einem Auffangraum ist mit einer Absperrarmatur in der Nähe des Auffangraumes 
    auszustatten 
•  Die Nutzung der Grundstücksentwässerung 
    zur Löschwasserrückhaltung ist bis zu einer  
    Absperrung auf dem Betriebsgelände möglich 
•  Das Ablaufrohr besteht aus einem  
   geeigneten nicht brennbaren Werkstoff 
•  Abläufe zu unterhalb des Gebäudes  
   befindliche Räume sind nicht zulässig 


BEISPIEL: ABLEITUNG VON LÖSCHWASSER IN EIN 
ÖFFENTLICHES KANALSYSTEM 


Bild: Sinkkasten mit Entwässerung einer Verkehrsfläche 
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• Separate Rückhaltebecken in der Nähe der Abwasserreinigungsanlagen.  
• Das Löschwasser wird über das vorhandene Kanalnetze abgeleitet.  
• Durch Messeinrichtungen in den Sammelleitungen können die Abwasserströme ständig überwacht und 


bei Bedarf in die zentralen Becken ausgeleitet werden.  
• Die nahe Anbindung an die ARA ermöglicht eine einfache und schnelle Rückführung des Löschwassers. 
• Die Ausleitung erfolgt durch Alarmierung und Anweisung der Messwarte der Abwasserbetriebe, durch die 


Feuerwehreinsatzzentrale und die Umweltbereitschaft 
• Nach der Ableitung ist eine Reinigung von den Kanalabschnitten erforderlich.  
• Die Entsorgung der Beckeninhalte wird über die Abwasserbetriebe organisiert und dauert durch das 


langsame Zumischen zur Kläranlage mehrere Tage. 
 
Die Rückhaltebecken werden für folgende Fälle genutzt:   
•    Ausleitung von Abwasser zum Schutz des Vorfluters durch die Abwasserbetriebe 
•    Abwasserpufferung bei Einleiterstörungen, Frachtsteuerung  und vorübergehender Pufferung 
•    Löschwasser-Rückhaltung 
 
Verboten ist ein Ausleiten wassergefährdender Stoffe    
Die Rückhaltebecken können aufgrund ihrer Bauart, Zulassung und Genehmigung auch in Sonderfällen nicht 
zur Auslagerung flüssiger Zwischenprodukte, Abfälle, Fehlchargen verwendet werden, ein Ausleiten 
wassergefährdender Stoffe ist grundsätzlich nicht erlaubt, dessen Rückhaltung erfolgt grundsätzlich immer in 
den Anlagen. 


LÖSCHWASSER-RÜCKHALTEBECKEN   
SIND BAULICHE LÖSUNGEN 
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SCHALTBILD DES KANALNETZES UND DER ABWASSERSTRÖME 
AM WACKER STANDORT BURGHAUSEN 
 


In der Abbildung ist eine vereinfachte Verschaltung der Rückhaltebecken dargestellt. 
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BILDER UND AUSFÜHRUNG VON DEN RÜCKHALTEBECKEN 
AM WACKER STANDORT BURGHAUSEN 


Bild links: Beispiel eines Rückhaltebeckens aus Beton für die Verwendung zur Löschwasserrückhaltung, 
in der Bildmitte ist die Zulaufleitung zu erkennen 
 
Bild rechts: Rückhaltebecken mit PE-Schutzfolie zur Ausleitung von Löschwasser mit sauren bzw. 
betonangreifenden Anteilen 
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ANWENDUNG  DER LEITLINIE  VDS 2557 


• Aktuelle Ausgabe: März 2013 (kostenloser Download unter http://vds.de – Richtlinien) 
 


• Neuer Bewertungsansatz zum Sammeln von Erfahrungen anhand aktueller Brandfälle.  
 


• Diese Leitlinie stelle eine neue Erkenntnisquelle dar, die zur Bemessung des Löschwasser-
Rückhaltevolumens herangezogen werden kann.  
 


• Die empirisch ermittelte Berechnungsformel und die zu deren Anwendung aufgestellten Faktoren 
basieren auf Schadenerfahrungen der Feuerwehren, Versicherer, Behörden und Sachverständige. 
 


• Ein rechnergestütztes Berechnungstool wird die Anwendung erleichtern. 
 


• Die Leitlinie ist unverbindlich anzuwenden, sie hat keine Rechtsverbindlichkeit im Sinne des WHG.  
 


• Die Versicherer können im Einzelfall auch andere Sicherheitsvorkehrungen akzeptieren, die diesen 
Ausführungen nicht entsprechen.  


 
• Die Versicherer verwenden diese Leitlinie zur Einschätzung der Versicherungsprämien. 



http://vds.de/
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WEITERE GELTENDE GDV- / VDS-PUBLIKATIONEN 


• VdS 2095 Automatische Brandmeldeanlagen 
 
• VdS 2217 Umgang mit kalten Brandstellen 
 
• VdS 2234 Brand- und Komplextrennwände 
 
• VdS 2357 Richtlinien zur Brandschadensanierung 
 
• VdS 2516 Kunststoffe, Eigenschaften, Brandverhalten 
 
• VdS 2564 Löschwasser-Rückhalteanlagen, stationäre Löschwasserbarieren 
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Die wesentlichen Grundsätze zur Löschwasserrückhaltung: 
   
• Dem Betreiber stehen viele Möglichkeiten zur Verfügung. 
 
• Die verschiedenen Fachbereiche und Gewerke müssen bei bereichs-übergreifenden Lösungen aktiv 
   zusammenarbeiten und sich intensiv abstimmen. 
 
• Berücksichtigung bei der Planung der Anlage. 
   
• Regelmäßige Instandhaltung und Schulung der Mitarbeiter. 
   
• Löschwasserrückhaltung als Teil des Brandschutzkonzeptes 
   
• Zur Sicherstellung einer Rückhaltung von Löschwasser im   
   können „maßgeschneiderte Lösungen“ erarbeitet werden. 
 
• Die Löschwasserrückhaltung das zentrale Bindeglied.  
 


ZUSAMMENFASSUNG  
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• Die Löschwasserrückhalterichtline ist nach fast 30-jähriger Anwendung überarbeitungsbedürftig, weil sich in 
dieser Zeit viele Vorschriften und Regelungen, insbesondere zum Baurecht, zum Gewässerschutz, zum 
Brandschutz und zur Betriebssicherheit geändert haben.  


 
• Die Notwendigkeit, die Ausführung und Größe von Löschwassereinrichtungen müssen neu betrachtet und 


beantwortet werden. 
 
• In den TRGS’en wurden bereits die Anforderungen zum Ex-Schutz für Löschwasserrückhalteeinrichtungen 


neu beschrieben.  
 
• Neu geregelt müssen im Rahmen des Wasserrechts noch die baulichen Anforderungen und die 


Bemessung der Löschwasserrückhaltung. Sobald die neue geplante AwSV in Kraft tritt, soll nach Meinung 
einiger Fachkreise die LöRüRL überarbeitet werden.  
Vermutlich wird eine Mischung aus einer baurechtlichen Richtlinie und einer TRwS die heutige 
Löschwasserrichtline in einigen Jahren ablösen. 


 
• Im Hinblick zur „Seveso III Richtlinie“ die im August 2012 in Kraft getreten ist und bis 2015 in nationales 


Recht umgesetzt werden muss, sind die Betreiber verpflichtet, Nachweise zu führen, dass sie alle 
erforderlichen Maßnahmen getroffen zu haben, damit sie mit den Gefahren und Risiken von schweren 
Unfällen umgehen können. 


AUSBLICK   
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SCHLUSSWORT 


Vergessen Sie nicht: 
 
Verantwortlich ist man nicht nur für das, was man tut,  
sondern auch für das, was man nicht tut. 
 
Ein Zitat von LaoTse (6.Jahrhundert vor Chr.) 
 
Vielen Dank für die Aufmerksamkeit ! 
 


Der Autor 
Dipl.-Ing. Eduard Wurm 
Sachverständiger nach VAwS  
Technische Anlagenüberwachung 
Wacker Chemie AG Burghausen 
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TOP 7: Prüfung von Heizölverbraucheranlagen in Ü-Gebieten, insbes. 
Bestandsanlagen







Übersicht Rechtslage


• § 78 Abs. 5 S. 1 Nr. 5 WHG i.V.m. Ü-GebietsVO der 
KVBn (Vorrang gegenüber AwSV!)


• § 9 Abs. 4 VAwS (Grundanforderungen)


• § 19 Abs. 1 S. 2 VAwS (Prüfpflicht)


• § 7 Abs. 1 VAwS (weitergehende EinzelfallAO)


Die nachgeordneten Behörden wurden vom StMUG zur Über-
prüfung des bisherigen Vollzugs und konsequenter Ausschöpf-
ung der rechtlichen Möglichkeiten insbes. i. R. v. Ü-GebietsVO
angehalten. Zudem wurde die zügige vorläufige Sicherung und 
Festsetzung von Ü-Gebieten angemahnt.
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Konsequenzen für SVO


• vermehrte Prüfaufträge


• Geänderte Anforderungen insbes. auch an Bestandsanlagen bei 
zunehmender Ausweisung von Ü-Gebieten


− Prüfpflicht (s. § 19 Abs.1 S. 3 VAwS)


− Grundanforderungen des § 9 Abs. 4 VAwS (Hinweis: § 25 VAwS
greift insoweit nicht; i.d.R. Regelung in Ü-GebietsVO!)


− Anforderungen in Ü-GebietsVO (Hinweis: § 25 VAwS greift insoweit 
nicht; i.d.R. Regelung in Ü-GebietsVO!)


• Zunehmende Bedeutung von inhaltl. Regelungen in Ü-GebietsVO
der KVBn


� Abklärung durch SV wichtig, ob und mit welchem Inhalt Ü-
GebietsVO besteht
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Fazit zu § 25 VAwS in Hinblick auf Bestands-
HVA in Ü-Gebieten


§ 25 insoweit keine große Bedeutung, da


• nur rechtmäßig errichtete Anlagen erfasst;


• bei „Verschärfungen“ infolge von nachträglichen ÜG-
Ausweisung nicht anwendbar (Verschärfung der Anforderungen 
nicht durch VAwS, sondern durch Inkrafttreten Ü-GebietsVO; bzgl. 
Prüfpflicht Sonderregelung in § 19 Abs. 1 S. 3 VAwS).


� § 25 zu beachten bei Anlagen, die vor dem 1.10.1996 in einem 
bereits damals bestehenden Ü-Gebieten unter Einhaltung der 
damals geltenden Anforderungen errichtet wurden.


� Insoweit neben Feststellung etwaiger Mängel nach aktueller 
VAwS zusätzl. Vermerk „bestehende Anlage nach § 25“ (vgl. 
Ziff. 19.5.6 VVAwS)
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Unterstützungsmöglichkeiten der SVO


• Hauptproblem: Fehlende Kenntnis der privaten 
Anlagenbetreiber über geltendes Recht und techn. 
Möglichkeiten


• SVO können Informationskampagne der 
Behördenseite unterstützen, indem


� i.R. ihrer Aufsichtsfunktion bereits das Bewusstsein der 
Fachbetriebe schärfen


� i.R. von Prüfungen die Betreiber informieren, z.B. durch 
Weitergabe entsprechender Informationsangebote des LfU 
(derzeit wird aktualisierter Info-Flyer des LfU zur „Sicheren 
Heizöllagerung in Überschwemmungsgebieten“ erarbeitet)
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Vielen Dank für Ihre 
Aufmerksamkeit!
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